
  

Interpellation Nr. 36 (Mai 2017) 

betreffend Sicherheitsvorkehrungen zur Steinenvorstadt 
17.5127.01 

 

Der Frühlingsanfang lockt ab nachmittags bis zum späteren Abend hinein flanierende und zum Vergnügen 
suchende Menschen in die Restaurants und Bars der engen Steinenvorstadt. Es ist ein attraktiver Ort des 
Vergnügens und des Gedankenaustausches. Die Strasse ist meistens rappelvoll von vergnügungssuchenden 
Menschen. 

Nach genauerer Betrachtung habe ich feststellen müssen, dass die Zufahrt zur erwähnten Strasse wie ein 
Trichter ohne Hemmschwelle von der Binningerstrasse oder der Austrasse her mit schweren Lastwagen erreich- 
und durchfahrbar ist. 

Durch die Multikultigesellschft besteht die Gefahr in unserer Gesellschaft darin, dass auch religiöse Fanatiker des 
islamistischen Staates unter uns leben, deren Gedankengut terroristisch ausgerichtet ist und sie durch geplante 
Anschläge Menschenleben fordern wollen. Als Märtyrer zum sogenannten Gottesstaat bekennend, ist für sie 
wichtig, Orte für Terroranschläge ausfindig zu machen um Andersgläubige zu töten. Solche Szenarien kennen wir 
aus Nizza und Berlin. 

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass ein Terrorist für seinen Anschlag sich die Steinenvorstadt 
als geeignetster Ort in Basel aussuchen würde. Er könnte zum Beispiel mit einem 40-Tönner-Lastwagen von der 
Binningerstrasse oder vom Auberg her mit 80 km/h direkt in die Steinenvorstadt hinein rasen. Sein angestrebtes 
Ziel hätte er vollkommen erreicht! Durch die Enge der Strasse und den bestehenden Platzmangel bestünde für 
die Passanten keine Fluchtmöglichkeit mehr. Der Blutzoll wäre sehr hoch und das Ausmass des Massakers nicht 
absehbar! 

Der Interpellant bittet die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie beurteilt die Behörde die geschilderte Situation zum Zugangsbereich der Steinenvorstadt? 

2. Sind sich die zuständigen Behörden einer solchen relevanten Gefahrenzone bewusst? 

3. Wäre es für die zukünftige Sicherheitslage nicht verantwortungsvoller, den betreffenden Zugang durch 
bauliche Massnahmen so zu verändern, dass die motorisierte Zufahrt in die erwähnte Strasse nicht mehr 
möglich, oder erschwert wird? 

4. Ist die Regierung bereit, dieses Anliegen zur Sicherheit der Bevölkerung zu erfüllen? 
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